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unterstützen. Wo die Gelegenheit geboten ist, soll unter Vermeidung
külller Abschließung eine rege, auch außerdienstliche Mitwirkung bei

alten berechtigten Anstrengungen zur Hebung der Wohlfahrt des Volkes,
deutscher Bildung und deutscher Kultur stattfinden. Das Staatsmini-
stcrium weist in dieser Richtung vorzugsweise hin auf die Begründung
von wirtschaftlichen Genossenschaften, die Bereitstellung deutscher der

Bevölkerung zugänglicher Bildungsmittel, die Gründung und Erhaltung
patriotischer Vereine, die Schaffung geselliger Vereinigungspunkte, die

Unterstützung der in ihrer Existenz und deutschen Nationalität gefähr-
deten Bevölkerungsklassen und einzelner, die Förderung von Heilan-
stalten und Stationen von Krankenpflegerinnen, die Fürsorge für Klein-
kiaderschulen und andere Erziehungs- und Bildungsanstalten. Dabei
ist jedes aggressive Vorgehen gegen die fremdsprachliche Bevölkerung zu
vermeiden und den willigen Elementen derselben die Teilnahme überall
offen zu halten. Neben der entschiedenen Abwehr deutschfeindlicher Be-
st ebnngen muß ein versöhnlicher Geist, gerichtet auf die allmähliche
Alschleifung der bestehenden Gegensätze, das Tun und Lassen der Be-
nullen und Lehrer leiten. Das Staatsministerium weiß wohl, ivie er-
sprießlich schon jetzt von denselben in zahlreichen Fällen gewirkt wird,
hat aber doch noch einmal bei dem Ernst der Lage ausdrücklich in Er-
iunerung bringen wollen, welche besondere und schwierigere Aufgaben
dm Beamten und Lehrern in den bezeichneten Landesteilen obliegen, und
vertraut gern ihrer willigen und patriotischen Mitarbeit im Verein
mit allen königstreuen und stattlich gesinnten Elementen."

Ein Tropfen Wasser! Gebt der Kirche in ihrer vielseitigen
Tätigkeit volle Freiheit, und sie wird mit ihrer Schule die Früchte
reisen, die dieser an sich edle Erlaß zeitigen möchte.

Zum Zeichnungs-Mnterrichte.
Der Lehrerverein von Grabow stellt folgende Leitsätze hinsichtlich des

Zeichnens auf:
t. Das Zeichnen in der 5. Klasse ist wertlos. 2. Das Netzzeichnen ist

zu verwerfen, weil es nicht nur keine genügende Vorbereitung für die freie
Darstellung bietet, sondern derselben sogar schädlich ist. 3. Der Stuhlmannsche
Leitiaden weist so gut wie gar nicht auf eine gründliche Veranschaulichung und
Besprechung der behandelnden Formen hin. Der Text bezieht sich nur auf die
graphische Darstellung. 4. Die Stuhlmannschen Wandvorlagen entsprechen durch-
aus nicht den an ein gutes Vorlagewerk zu stellenden Anforderungen. 5. Der
Papierstreifen als Kontrollmittel ist aus der Schule zu verbannen. 6. Die Farbe

auf allen Zeicheustusen hervorragend zu berücksichtigen. 7. Für das letzte
Schuljahr muß als Vorbereitung für das gewerbliche Leben das geometrische
Zeichnen verlangt werden.
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